
NEUE FÜHRUNGSSTRUKTUREN KOMMUNALE SCHULEN
ROLLENKLÄRUNG



ZIELSETZUNG ROLLENKLÄRUNG GR-SR-SL

1. Sie haben einen Überblick über die Änderungen, welche ab 
dem SJ 2024/25 gelten.

2. Sie wissen, wo Sie weitere Informationen erhalten und 
einholen können.



WICHTIGSTE ÄNDERUNGEN

1. Personalführung 

2. Schulprogramm und Qualität

3. Beschwerden und Disziplin

4. Wahl Schulleitung



HANDREICHUNGEN

1. Führungsaufgaben Personal 

2. Betriebliche Aufgaben

3. Pädagogische Aufgaben

4. Sonderpädagogik 

5. Qualität

6. Infrastruktur

7. Musikschulen



HANDREICHUNGEN

1. Führungsaufgaben Personal 

2. Betriebliche Aufgaben

3. Pädagogische Aufgaben

4. Sonderpädagogik 

5. Qualität

6. Infrastruktur

7. Musikschulen



PERSONALFÜHRUNG

 Die Schulleitung ist Anstellungsbehörde von Lehrerinnen und 
Lehrern sowie weiteren Mitarbeitenden im pädagogischen, 
administrativen und ergänzenden Bereich und berät, 
beaufsichtigt und beurteilt diese (§ 77 Abs. 1 Bst. c BildG). 

 Sie nimmt vor der Auflösung von unbefristeten 
Anstellungsverhältnissen durch die Arbeitgeberin Rücksprache 
mit der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (§ 77 Abs. 1 Bst. d 
BildG). 



PERSONALFÜHRUNG

 Mit Inkrafttreten der neuen Führungsstrukturen an den 
öffentlichen Schulen des Kantons und der Gemeinden 
werden die Arbeitsverhältnisse mit vom Schulrat angestellten 
Mitarbeitenden vorbehältlich von regulären Austritten von der 
neuen Anstellungsbehörde weitergeführt (§ 29 Abs. 2 
Personalverordnung) .

 Die bisherigen Zuständigkeiten des Schulrats gehen auf die 
Schulleitung über.



FÜHRUNGSAUFGABEN PERSONAL

E = Entscheid Genehmigung

G = Gesuch/Antrag

EM = Empfehlung

I = Information

K = Kontrolle/Evaluation

M = Mitarbeit/Mitsprache
U = Umsetzung

VG = Vorgaben

Aufgaben Kommentar

AVS
Abt. 

Pers.
GR SR/GR

SL -

R/SL
SL - KR LP/MA

Anstellung/Entlassung Lehrpersonen (LP) EM E [E]/M Konkreter Ablauf in Schule definieren

Anstellung/Entlassung Schulleitung (SL) / Rektor/in 

(R) / Konrektor/in (KR)
EM E [M] [M] M bei Anstellung weiterer SL-Mitgliedern

Anstellung/Entlassung weitere Mitarbeitende (MA) EM E [E]/M Konkreter Ablauf in Schule definieren

Anstellung Schulsekretariat E E / M Entscheid je nach gewähltem System

Arbeitszeugnis LP / weitere MA E E Doppelunterschrift SL

Arbeitszeugnisse SL E M
Doppelunterschrift: Rektorat SR bzw. GR - 

Konrektorat SR bzw. GR und R

Bezahlter Urlaub SL E G G G

Bezahlter Urlaub LP / weitere MA E G G G

Unbezahlter Urlaub SL E G/EM G

Unbezahlter Urlaub LP / weitere MA E [E] G

MAG LP / weitere MA VG [U] E/U E/U
Zweit-MAGs werden durch SR oder GR 

durchgeführt (formale Kontrolle) = [U]

MAG R VG [U] E/U

Zweit-MAGs werden durch GR bzw. bei GR-

Modell anderes Mitglied GR durchgeführt 

(formale Kontrolle) = [U]

MAG KR VG [U] E/U
Zweit-MAGs werden durch SR oder GR 

durchgeführt (formale Kontrolle)

Personalrechtliche Massnahme LP / weitere MA EM EM E/K EM
Bei Bedarf kann der Lehrerinnen- und 

Lehrerverband (LVB) beigezogen werden. 

Kanton Gemeinde

Führungsaufgabe Personal



SCHULPROGRAMM

 Der Schulrat wirkt bei der Erarbeitung des Schulprogramms 
mit und genehmigt dieses unter Einhaltung der Vorgaben 
des Bundes und des Kantons.



PÄDAGOGISCHE AUFGABEN

E = Entscheid Genehmigung

G = Gesuch/Antrag

EM = Empfehlung

I = Information

K = Kontrolle/Evaluation

M = Mitarbeit/Mitsprache
U = Umsetzung

VG = Vorgaben

Aufgaben Kommentar

AVS
Abt. 

Pers.
GR SR/GR

SL -

R/SL
SL - KR LP/MA

Schulprogramm EM [E] E/M U/G/M U/M U/M
Entscheid mit Kostenfolge gehen über GR; 

muss öffentlich zugänglich sein

Time out ( kantonales Angebot) M E E G G Kostengutsprache GR; Einbezug AVS

Versetzung in andere Gemeinde M E E G G Kostengutsprache GR; Einbezug AVS

Schulausschluss M [E] E G G

Anschlusslösung notwendig; 

Kostengutsprache GR, falls 

Anschlusslösung kostenpflichtig; Einbezug 

KESB und AVS

Pädagogische Aufgaben

Kanton Gemeinde



QUALITÄT

 Der Schulrat berät die Evaluationsergebnisse und die 
Erkenntnisse aus den Aufsichtsprozessen, erarbeitet 
gemeinsam mit der Schulleitung die daraus abgeleiteten 
Massnahmen und genehmigt die Massnahmen aus der 
internen Evaluation und im Bezug auf die Audits.



QUALITÄT

E = Entscheid Genehmigung

G = Gesuch/Antrag

EM = Empfehlung

I = Information

K = Kontrolle/Evaluation

M = Mitarbeit/Mitsprache
U = Umsetzung

VG = Vorgaben

Aufgaben Kommentar

AVS
Abt. 

Pers.
GR SR/GR

SL -

R/SL
SL - KR LP/MA

Interne Evaluation Durchführung I E/U M/U M/U

Interne Evaluation Massnahmen I E M / E M/G/U M/U M/U Kostengutsprache GR

Audit / Aufsicht Durchführung E M M M

Audit / Aufsicht Massnahmen K E E/K M/G/U M/U U
Kostangutsprache GR

Schulentwicklungsplanung E/M U/G/M M/U M/U

Kanton Gemeinde

Qualität



BESCHWERDEN UND DISZIPLIN

 Grundsätzlich entscheidet die Schulleitung neu in verschiedenen 
Bereichen, die bisher dem Schulrat oblagen (z.B. 
personalrechtliche Entscheide, Urlaub, Jokertage).

 Der Schulrat entscheidet weiterhin bei befristeten und 
unbefristeten Schulausschlüssen. Er ist Beschwerdeinstanz bei 
allen Entscheiden der Schulleitung.

 Der Regierungsrat ist Beschwerdeinstanz bei 
Beschwerdeentscheiden des Schulrats.



HILFESTELLUNGEN UND 
INFORMATIONEN 

Auf dieser Webseite findet Ihr weitere 
Informationen sowie die Kontaktpersonen 
für Eure Anliegen:

Neue Führungsstrukturen — baselland.ch

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/bildung/informationen-zu-den-neuen-fuehrungsstrukturen

